
Beschluss  

der Sonder-Verkehrsministerkonferenz 

am 28. September 2023 

(als Video-/Telefonschaltkonferenz) 

 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: 

Deutschlandticket fortsetzen: Planungssicherheit für Verkehrsbranche  
und Fahrgäste schaffen 
 
 

1. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass das Deutschlandticket mit seiner 

bundesweiten Geltung und seinem einheitlichen Preis es für die Fahrgäste so einfach 

wie bisher noch nie gemacht hat, mobil zu sein. Den Bürgerinnen und Bürgern 

konnte ein kostengünstiges Mobilitätsangebot gemacht werden, das auch einen 

großen Beitrag zur sozialen Teilhabe und zum Klimaschutz leistet. Das 

Deutschlandticket steuert dazu bei, dass die Fahrgastzahlen im ÖPNV vielerorts das 

Vor-Corona-Niveau erreichen. 

2. Die Verkehrsministerkonferenz beobachtet mit Sorge, dass sowohl in der 

öffentlichen Wahrnehmung, als auch bei Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern 

erhebliche Unsicherheiten über die Fortführung der Finanzierung des Deutschland-

tickets bestehen. Sie betont, dass die Länder frühzeitig auf die Handlungs-

erfordernisse hingewiesen haben, um die Finanzierung des Deutschlandtickets im 

Einführungszeitraum bis Ende 2025 abzusichern. 

3. Die Verkehrsministerkonferenz weist darauf hin, dass sich die Länder bereits zur 

hälftigen Nachschusspflicht zum Ausgleich der Mindereinnahmen im ÖPNV auch 

für die Jahre 2024 und 2025 bekannt haben, sofern der Bund sich dazu gleicher-

maßen verpflichtet. 

4. Die Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder (MPK)  

mit dem Bundeskanzler hat sich in ihren Beschlüssen von November und 

Dezember 2022 klar zum Deutschlandticket bekannt. Die Verkehrsministerkonferenz  
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erwartet daher, dass der Bund unverzüglich ebenfalls seine Verantwortung für eine 

Nachschusspflicht für die Finanzierung des Deutschlandtickets für den 

Einführungszeitraum bis einschließlich 2025 übernimmt, um sowohl den 

Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen, als auch den Fahrgästen die für die 

Fortsetzung des Deutschlandtickets zwingend erforderliche Planungs- und 

Finanzierungssicherheit zu geben. 

5. Die Verkehrsministerkonferenz spricht sich für die Beibehaltung des aktuellen 

Preisniveaus des Deutschlandtickets aus, um die gewünschte Entlastung der 

Bürgerinnen und Bürger sicherstellen zu können. Ohne die Bereitschaft des Bundes 

zur Bereitstellung ausreichender Mittel bereits in 2024 wäre für das 

Deutschlandticket im Jahr 2024 eine deutliche Preissteigerung erforderlich. Die 

Verkehrsministerkonferenz betont, dass eine kurzfristige Preiserhöhung die 

Attraktivität des Deutschlandtickets beeinträchtigen würde und ohnehin keine 

Nachschusspflicht ersetzen kann, da nur eine Nachschusspflicht mögliche 

Finanzierungsrisiken durch unerwartete Effekte ausschließen kann. 

6. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass aktuelle Prognosen des Verbandes 

Deutscher Verkehrsunternehmen die in Verbindung mit dem Deutschlandticket 

auszugleichenden Mindereinnahmen für das Jahr 2024 höher und im Jahr 2023 

niedriger als 3,0 Mrd. Euro schätzen. Die Verkehrsministerkonferenz schlägt dem 

Bund daher zusätzlich einen überjährigen Ausgleich der Mindereinnahmen für die 

Jahre 2023 und 2024 vor. 

7. Die Verkehrsministerkonferenz bittet den Bund, zur gesetzlichen Verankerung seiner 

Nachschusspflicht für die Jahre 2024 und 2025 und für die Überjährigkeit der 

Mittelverwendung zum Ausgleich der Einnahmeverluste, das hierfür erforderliche 

Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes unverzüglich 

einzuleiten.  

8. Die Verkehrsministerkonferenz weist darauf hin, dass zum Ausgleich der 

inflationsbedingt steigenden Kosten eine zeitnahe Verständigung zwischen Bund, 

Ländern und kommunalen Spitzenverbänden zur Preisfortschreibungsmethodik des 

Deutschlandtickets für die Folgejahre notwendig ist. Sie bittet den Deutschlandticket-

Koordinierungsrat um die Erarbeitung eines Vorschlags. 
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9. Die Verkehrsministerkonferenz bekräftigt, dass eine Klarstellung des Bundes-

ministeriums für Digitales und Verkehr wichtig ist, dass in analoger Anwendung der 

Regelungen des § 39 Absatz 1 Satz 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) nur 

eine Anzeige- statt einer Genehmigungspflicht für Tarife besteht, die über allgemeine 

Vorschriften vorgegeben werden. Ohne eine solche Klarstellung wären komplexe 

länderübergreifende Genehmigungsverfahren erforderlich, die aufwendig und 

zeitkritisch wären. 

10. Die Verkehrsministerkonferenz weist darauf hin, dass die erforderlichen 

Entscheidungen noch im Oktober 2023 getroffen werden müssen, um eine 

rechtzeitige Umsetzung in den Gremien der vor Ort zuständigen Akteure 

gewährleisten zu können. Die Verkehrsministerkonferenz erwartet, dass bei 

Ausbleiben dieser Schritte bundesseitig eine Tarifanordnungs- und Genehmigungs-

fiktion zum Erhalt des Deutschlandtickets rechtzeitig zum 1. Januar 2024 normiert 

wird. Die Verkehrsministerkonferenz weist darauf hin, dass ohne die unmittelbare 

und vollständige Klärung der Finanzierung eine Weiterführung des Deutschland-

tickets nicht möglich ist. 

11. Die Verkehrsministerkonferenz verfolgt mit Sorge, dass mit Verweis auf das 

Deutschlandticket derzeit vermehrt solidarische Semesterticketmodelle aufgekündigt 

werden. Sie warnt vor den negativen Auswirkungen auf die studentische Mobilität 

und weist auf die Mehrkosten für Bund und Länder hin. Die Verkehrs-

ministerkonferenz hält die Einführung eines bundesweit gültigen solidarischen 

Semestertickets für einen wichtigen Baustein des Deutschlandtickets, um den 

Hochschulen die Teilnahme zu ermöglichen. Die Verkehrsministerkonferenz fordert 

den Bund auf, der Einführung dieses Tickets zu einem Preis von 60 Prozent des 

Regelpreises des Deutschlandtickets (derzeit 29,40 Euro pro Monat) unverzüglich 

zuzustimmen, um so eine Umstellung zum Sommersemester 2024 zu ermöglichen.  

12. Die Verkehrsministerkonferenz sieht außerdem ein großes noch nicht vollständig 

ausgeschöpftes Potenzial in den durch Arbeitgeberzuschüsse rabattierten Jobtickets. 

Sie fordert den Bund auf, der Entfristung des bisher bis Ende 2024 befristeten 

Jobticket-Modells mit einem Rabatt von 5 Prozent auf das Deutschlandticket 

zuzustimmen. Nur mit einer zügigen Entscheidung kann die Branche die Akquise  
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neuer Jobticket-Kunden und den Hochlauf zusätzlicher Deutschlandtickets forcieren. 

13. Die Verkehrsministerkonferenz bittet ihren Vorsitzenden, diesen Beschluss dem 

Vorsitzenden der MPK zu übermitteln. 

 


